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GEMEINSAMER ANTRAG AUF AUFHEBUNG
EINER EINGETRAGENEN LEBENSPARTNERSCHAFT
Lesen Sie die Informationen gleichzeitig,
während Sie das Formular ausfüllen
ANTRAGSTELLER
	Vorname:      
	
	Vorname:      

	Nachname:      
	
	Nachname:      

	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      
	
	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      

	Anschrift:      
	
	Anschrift:      

	PLZ:      
	Ort:      
	
	PLZ:      
	Ort:      


GEMEINSAME KINDER
	Hier müssen Sie gemeinsame Kinder unter 18 Jahren angeben, für die Sie das gemeinsame Sorgerecht haben

	Name des Kindes:      
	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      

	Name des Kindes:      
	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      

	Name des Kindes:      
	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      

	Name des Kindes:      
	Amtl. schwedische Personenkennziffer:      



Weitere Kinder unter Sonstige Anträge usw. auf Seite 2 angeben
AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN LEBENSPARTNERSCHAFT
	Wir beantragen, dass das Amtsgericht unsere eingetragene Lebenspartnerschaft aufheben soll.

	                                                                                                                                                                                                                                        Bitte ankreuzen
Der Aufhebung soll eine Bedenkzeit vorausgehen. (

 FORMCHECKBOX 


	Der Aufhebung soll keine Bedenkzeit vorausgehen.(

 FORMCHECKBOX 



SORGERECHT
	Gemeinsames Sorgerecht (

	Information
Wenn Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ein Kind haben, und die eingetragene Lebenspartnerschaft durch ein Gerichts aufgehoben wird, steht das Kind auch danach unter dem gemeinsamen Sorgerecht beider Eltern (gemeinsames Sorgerecht), wenn die Eltern nicht beantragen, dass das Gericht etwas anderes entscheiden möge (alleiniges Sorgerecht).



	Alleiniges Sorgerecht ( (nur Vornamen angeben)

	     
	soll das alleinige Sorgerecht für sämtliche Kinder erhalten.

	     
	soll das alleinige Sorgerecht erhalten für
	     ,
	     ,
	     
	und      

	     
	soll das alleinige Sorgerecht erhalten für
	     ,
	     ,
	     
	und      



Weitere Kinder unter Sonstige Anträge usw. auf Seite 2 angeben
Bitte wenden (
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SONSTIGE ANTRÄGE USW. (
	     


ANTRAGSGEBÜHR (
	Bitte ankreuzen


                                                                    Bitte ankreuzen
   FORMCHECKBOX 

       SEK wurden auf das Postgiro Nr. des Amtsgerichts eingezahlt       

 FORMCHECKBOX 

       SEK dem Antrag beigefügt.


Personenstandsurkunde für das Aufhebungsverfahren sowie Bescheinigung über den Wohnsitz werden für uns beide beigefügt.
UNTERSCHRIFTEN
	     
	     
	
	     
	     

	Ort
	Datum
	
	Ort
	Datum

	
	
	

	
	
	

	Telefonnummer tagsüber:      
	
	Telefonnummer tagsüber:      
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INFORMATIONEN ZUM FORMULAR
ALLGEMEINES
Es ist die Aufgabe des Amtsgerichtes, zu einem gemeinsamen Antrag auf Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Stellung zu nehmen. Das Amtsgericht kann im Anschluss an seine Überprüfung eines solchen Antrags auch Stellung zu anderen Fragen nehmen, die in Zusammenhang mit der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft aufkommen. Dieses Formular ist für die Anwendung durch Lebenspartner gedacht, die sich über die Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft einig sind sowie in sämtlichen Fragen, die nach Ihrem Wunsch durch das Gericht in Zusammenhang damit geregelt werden sollen. (Für weitere Informationen, siehe Broschüre „Scheidung mit Kindern“, herausgegeben vom Zentralamt für Gesundheit- und Sozialwesen. Sie ist auch im Internet verfügbar unter: www.sos.se/FULLTEXT/9900-015/9900-015.pdf)

Fragen, die das Sorgerecht, Wohnung und Umgangsregelung betreffen können - wenn sich die Eltern einig sind und ihre Übereinkunft zum Besten des Kindes ist – durch schriftliche Verträge geregelt werden, die von den Eltern unterzeichnet und von der Sozialverwaltung genehmigt werden müssen. Die Sozialverwaltung (das Familiengericht) oder die Familienberatung beantwortet Fragen zu solchen Übereinkünften und hält gesonderte Formulare für derartige Verträge bereit.
Fragen bezüglich Unterhaltsunterstützung hantiert die Allgemeine Versicherungskasse (Försäkringskassan). (Weitere Informationen, siehe Broschüre „Unterhaltsunterstützung“.)
Oft können Fragen, die in Zusammenhang mit der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft zu regeln sind, so kompliziert sein, dass man sich bei einem Rechtsanwalt oder einem anderen Juristen beraten lassen sollte. Dieser kann gegen ein Honorar Ratschläge und Informationen über die geltenden Gesetze geben. Die Möglichkeiten zum Erhalt von Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe bei familienrechtlichen Angelegenheiten sind begrenzt. Damit Rechtshilfe/Prozesskostenhilfe in einer Angelegenheit, die die Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder Unterhalt angeht, bewilligt werden kann, müssen besondere Gründe vorliegen. Seite 1 enthält Fragen zur Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und zum Sorgerecht, zu denen das Gericht immer bei einem gemeinsamen Antrag über Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Stellung nehmen muss.

Das Wohlergehen des Kindes hat immer Vorrang bei der Entscheidung aller Fragen, die Sorgerecht, Wohnen und Umgang betreffen. Bei der Beurteilung dessen, was das Beste für das Kind ist, müssen in besonderer Weise die Bedürfnisse des Kindes hinsichtlich eines engen und guten Kontakts mit beiden Eltern berücksichtigt werden. Unter Beachtung des Alters und der Reife des Kindes muss auch der Wille des Kindes mit berücksichtigt werden.
Seite 2 enthält Platz für sonstige Anträge an das Gericht usw.; hier kann es um das Recht des Kindes auf Umgangs-/Besuchsregelung gehen, das Wohnen des Kindes, Unterhaltspflichten, das Recht, im gemeinsamen Zuhause weiter wohnen zu dürfen, was während der Bedenkzeit gilt (siehe unten) usw. Der Antrag muss immer von Ihnen beiden unterzeichnet sein.

Sie müssen zusammen mit Ihrem Antrag auf Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine Personenstandsurkunde für Sie beide einreichen. Diese Personenstandsurkunde bestellen Sie bei dem/den lokalen Finanzamt/Finanzämtern, wo Sie amtlich gemeldet sind. Die Urkunde darf nicht älter als drei Monate sein.
Nachdem Sie den Antrag ausgefüllt haben, reichen Sie ihn beim Amtsgericht an dem Ort ein, wo einer von Ihnen den ständigen Wohnsitz hat. Mit ständigem Wohnsitz ist im Allgemeinen der Ort gemeint, wo einer von Ihnen am 1. November des Jahres vor Antragstellung amtlich gemeldet ist. Hat keiner von Ihnen seinen Wohnsitz in Schweden, muss der Antrag beim Amtsgericht Stockholm eingereicht werden. Was Lebenspartner mit internationaler Anbindung angeht, gelten spezielle Regeln für die Zuständigkeit eines schwedischen Gerichts in Sachen Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

SO FÜLLEN SIE DAS FORMULAR AUS
AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN LEBENSPARTNERSCHAFT
(
Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach Bedenkzeit
Das Amtsgericht kann für Sie die Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft erst dann beschließen, nachdem eine Bedenkzeit von mindestens sechs Monaten vergangen ist

*
falls einer von Ihnen dauerhaft zusammen mit eigenem/eigenen Kind/ern unter 16 Jahren wohnt und das Sorgerecht für das Kind/die Kinder hat

*
wenn beide Lebenspartner Bedenkzeit verlangen
Wenn Sie den Antrag eingereicht haben, erhalten Sie eine Mitteilung vom Amtsgericht. Darin steht, mit welchem Tag die Bedenkzeit beginnt und welche Tage der erste bzw. der letzte Tag sind, an dem Sie den Antrag vervollständigen können sowie die Verfahrensnr. des Amtsgerichtes. Die Vervollständigung des Antrages bedeutet, dass Sie Ihre Absicht zur Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft nochmals bestätigen. Eine solche Bestätigung kann schriftlich auf einer Unterlage erfolgen, aus der hervorgeht, dass Sie die Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft immer noch wünschen. Dafür gibt es kein besonderes Formular, sondern dies kann auf normalem Papier erfolgen. Dabei müssen Sie deutlich machen, dass Sie den Antrag zur Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft vollenden wollen und dabei die Verfahrensnr. des Amtsgerichts angeben. Wenn Sie den Antrag vollenden, müssen Sie für Sie beide neue Personenstandsurkunden beifügen. Wenn jemand von Ihnen den Antrag nicht innerhalb eines Jahres nach Beginn der Bedenkzeit vollendet, schreibt das Amtsgericht das Verfahren ab, und Sie sind weiterhin eingetragene Lebenspartner.
(
Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ohne Bedenkzeit
Das Amtsgericht kann für Sie ohne vorhergehende Bedenkzeit die Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft beschließen
*
wenn keiner von Ihnen das Sorgerecht hat und nicht dauerhaft mit eigenem Kind unter 16 lebt 
*
wenn Sie seit mindestens zwei Jahren getrennt leben, unabhängig davon, ob Sie Kinder unter 16 Jahren haben oder nicht
Wenn Sie seit mindestens zwei Jahren voneinander getrennt leben, müssen Sie dies belegen können. Die kann u. a. durch Auszug aus dem Melderegister erfolgen.
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SORGERECHT
(
Gemeinsames Sorgerecht
Eltern, die eingetragene Lebenspartner sind, haben in der Regel das gemeinsame Sorgerecht für ihr Kind/ihre Kinder. Bei der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gilt, dass das Sorgerecht für das Kind/die Kinder auch in solchen Fällen weiterhin gemeinsam ist, falls das Amtgericht nicht auf Antrag der Lebenspartner etwas anderes entscheidet.
(
Alleiniges Sorgerecht
Die Lebenspartner können sich bei der Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft darüber einigen, dass einer von ihnen das alleinige Sorgerecht für ein oder mehrere Kinder erhält, wenn diese unter 18 Jahre alt sind. Wenn Sie sich einig sind, dass einer von Ihnen das alleinige Sorgerecht für das Kind/die Kinder haben soll, müssen Sie dies angeben. Wünschen Sie eine Entscheidung in der Frage des Sorgerechts, die für die Zeit gelten soll, bis ein rechtskräftiges Urteil oder Beschluss vorliegt, oder

wenn die Eltern einen Vertrag in dieser Frage geschlossen haben und der Vertrag von der Sozialverwaltung genehmigt wurde (eine einstweilige Verfügung), müssen Sie dies separat angeben. Sie tun dies am besten unter „Sonstige Anträge usw.“ auf Seite 2.
Sie können immer Kontakt mit der Sozialverwaltung (dem Familiengericht) in Ihrer Kommune aufnehmen, wenn es um Fragen des Sorgerechts, des Wohnens und den Umgang geht. Sie können sich auch an einen Rechtsanwalt oder anderen Juristen wenden.
(
SONSTIGE ANTRÄGE USW.
Wohnsitz der Kinder
Wenn Lebenspartner das gemeinsame Sorgerecht haben, kann das Amtsgericht entscheiden, mit welchem Elternteil ein Kind zusammenwohnen soll. Ein solcher Antrag kann hier gestellt werden. Entscheidend muss das sein, was das Beste für das Kind ist. Die Eltern können auch mit Zustimmung der Sozialverwaltung den Wohnsitz des Kindes schriftlich vereinbaren (vgl. oben).
Wünschen Sie eine Entscheidung bezüglich des Wohnsitzes bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Frage durch rechtskräftiges Urteil oder Beschluss entschieden ist, oder falls die Eltern einen Vertrag in dieser Frage geschlossen haben und dieser Vertrag von der Sozialverwaltung genehmigt ist (eine einstweilige Verfügung), müssen Sie dies auf dem Formular gesondert angeben.

Umgangsrecht usw. 

Das Amtsgericht kann das Umgangsrecht für das Kind beschließen, je nachdem, was für das Kind am besten ist. Diesbezügliche Anträge werden an dieser Stelle aufgenommen. Die Eltern des Kindes tragen eine gemeinsame Verantwortung für die Bedürfnisse des Kindes hinsichtlich der Umgangsregelung mit dem Elternteil, bei dem das Kind nicht wohnt und dafür, dass diese Bedürfnisse soweit wie möglich zufrieden gestellt werden. Die Eltern können sich natürlich immer selbst darüber einigen, wie der Umgang mit dem Kind gestaltet werden soll. Sie können auch mit Genehmigung der Sozialverwaltung das Umgangsrecht für das Kind schriftlich vereinbaren (vgl. oben).
Wenn Sie wünschen, dass das Amtsgericht in der Frage der Umgangsregelung mit dem Kind/den Kindern entscheidet, müssen Sie ausfüllen, wer von Ihnen mit dem Kind/den Kindern eine Umgangsregelung haben soll und wann das Kind/die Kinder dieses Elternteil treffen sollen. Der Zeitpunkt für den Umgang muss so deutlich angegeben sein, dass keinerlei Zweifel darüber entstehen können, wie diese Vereinbarung interpretiert werden muss, und zwar hinsichtlich Jahr, Datum und Zeitpunkt. Z. B. „ab einschließlich den (Datum, Wochentag oder Feiertag) ... bis einschließlich den (Datum, Wochentag oder Feiertag)“, „zwei Wochen in der Zeit ... usw.“ Wünschen Sie einen Beschluss hinsichtlich des Umgangsrechtes, der für die Zeit gelten soll, bis die Frage durch ein rechtskräftiges Urteil oder Entscheidung geklärt ist, oder wenn die Eltern einen Vertrag in dieser Frage geschlossen haben und dieser Vertrag von der Sozialverwaltung (eine einstweilige Verfügung) genehmigt wurde, müssen Sie dies auf dem Formular gesondert angeben.
Das Amtsgericht kann außerdem – wenn das Kind nur mit einem Elternteil wohnt – festlegen, dass ein Elternteil sich an den Reisekosten für den Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil beteiligt, je nachdem, was angemessen ist. Anträge dazu werden hier verzeichnet. Die Eltern können natürlich alternativ die Frage der Umgangskosten durch einen Vertrag lösen. Die Kommunen halten für diesen Zweck ein entsprechendes Formular bereit.
Unterhalt für Kinder
Alle Eltern sind dazu verpflichtet, sich nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen an der Versorgung ihrer Kinder zu beteiligen. Wenn ein Kind zusammen mit nur einem Elternteil wohnt, ist das andere Elternteil in der Regel verpflichtet, sich durch die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen an der Versorgung des Kindes zu beteiligen. Sie als Eltern können sich selbst über die Größenordnung dieser Unterhaltszahlungen einigen. Wenn Sie nicht übereinkommen, kann die Höhe des Unterhalts durch Urteil festgestellt werden. Die Fragen zur Berechnung der Unterhaltsbeiträge sind jedoch kompliziert. Sie sollten daher am besten mit einem Rechtsanwalt oder einem anderen Juristen Kontakt aufnehmen, wenn Ihrer Meinung nach der Unterhalt durch Urteil festgelegt werden soll.

Neben den Bestimmungen über den Unterhalt gibt es auch Regeln über Unterhaltsunterstützung. Nach Antragstellung und bei Vorliegen der Voraussetzungen wird eine Unterhaltsunterstützung durch die Allgemeine Versicherungskasse an Kinder ausgezahlt, die dauerhaft bei nur einem Elternteil wohnen oder an Kinder, die abwechseln bei ihren Eltern wohnen. Bei bewilligter Unterhaltsunterstützung ist in der Regel das Elternteil, das nicht mit dem Kind zusammenwohnt, gegenüber dem Staat zur Rückerstattung der Beträge verpflichtet. Derjenige, der entsprechend den Regeln für Unterhaltsunterstützung zur Rückerstattung verpflichtet ist, hat seine Rückzahlungspflicht dann erfüllt, wenn er die Beträge zurückgezahlt hat, die als Unterhalsunterstützung an das Kind gewährt worden sind.
Das Recht, im gemeinsamen Zuhause weiter wohnen zu bleiben (befristetes Wohnrecht)
Bei der Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft können die Lebenspartner entscheiden, wer von ihnen das Recht haben soll, fortsetzungsweise weiter in der gemeinsamen Wohnung wohnen zu bleiben.
Diese Übereinkunft gilt längstens bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum der Lebenspartner offiziell geteilt wird.
Wenn Sie sich darüber einig sind, dass nur einer von Ihnen in der gemeinsamen Wohnung weiter wohnen bleiben soll und Sie wünschen, dass das Amtsgericht diesbezüglich einen Beschluss fasst, müssen Sie angeben, wer von Ihnen das weitere Wohnrecht haben soll.
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Einstweilige Verfügung
Das Amtsgericht kann in Fragen des Sorgerechts, des Wohnsitzes, des Umgangs und des befristeten Wohnrechts eine Entscheidung mitteilen, die für den Zeitraum gilt, bis diese Frage durch rechtskräftiges Urteil oder Beschluss entschieden ist, oder – soweit dies das Sorgerecht, den Wohnsitz und den Umgang betrifft – bis diese Frage durch Vertrag zwischen den Eltern entschieden ist, der wiederum durch die Sozialverwaltung zu genehmigen ist. Wenn Sie wünschen, dass das Amtsgericht eine solche Verfügung mitteilt, müssen Sie dies in Ihrem Antrag gesondert angeben (vgl. oben).
Ein Urteil wird drei Wochen nach Verkündigung rechtkräftig, soweit keine der Parteien Rechtsmittel gegen dieses Urteil eingelegt hat. Ein Vertrag, der durch die Sozialverwaltung genehmigt wurde, wird zum Zeitpunkt der Genehmigung gültig.
Sollten sich die Verhältnisse während der Bedenkzeit ändern, können Sie beantragen, dass das Amtsgericht die einstweilige Verfügung hinsichtlich einer oder mehreren Fragen ändert.

Rückruf
Wenn Sie Ihren Entschluss ändern und Sie nicht länger die Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft wünschen, können Sie diesen Antrag zurückrufen, indem Sie eine gemeinsame Mitteilung dazu unterzeichnen und beim Amtsgericht einreichen. Das Verfahren wird dann beim Amtsgericht abgeschrieben, und ihre eingetragene Lebenspartnerschaft besteht weiterhin fort. Sollten Sie zum Formular noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Amtgericht, um weitere Informationen zu erhalten.
(
ANTRAGSGEBÜHR
Sie müssen eine Antragsgebühr (gegenwärtig 450 SEK) auf das Konto des Amtsgerichtes für Antragsgebühren einzahlen. Bitte geben Sie auf dem Einzahlungsschein Name und amtliche schwedische Personenkennziffer an. Auskünfte über aktuelle Gebühren und das Einzahlungskonto erhalten Sie vom Amtsgericht. Die Gebühr wird nur bei Antragstellung eingezahlt und braucht bei Vollendung eines früher gestellten Antrags nicht erneut entrichtet werden.

Wird vom Gericht ausgefüllt
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